Sicherheitsdatenblatt Hompressol

gemiR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Schmierstoffe » Schmiertechnik

Greasefood EP 2

Nummer der Fassung: GHS 5.0 Uberarbeitet am: 19.05.2025
Ersetzt Fassung vom: 02.05.2025 (GHS 4)

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1

1.2

1.3

1.4

Produktidentifikator
Handelsname Greasefood EP 2
Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel
technisches Merkblatt beachten
Produktkategorie PC-TEC-11 Lubricants, greases, release agents

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant des Produkts Kompressol-Oel Verkaufs GmbH
Stral3e Merheimer StralRe 121
Postleitzahl/Ort 50733 KélIn

Land Deutschland

Telefon +49 221 -768079 -0

Telefax +49 221 - 768079 - 69

E-Mail info@kompressol.de

Webseite www.kompressol.de
Notrufnummer

Notfallinformationsdienst +49 221 -768079 -0

diese Nummer ist nur wahrend folgender Dienst-
zeiten verfugbar: 08:00 - 16:00

ABSCHNITT 2: MOGLICHE GEFAHREN

2.1

2.2

2.3

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Dieses Gemisch erfullt nicht die Kriterien fur die Einstufung gemaf3 der Verordnung Nr. 1272/2008/EG.

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
nicht erforderlich

Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieses Gemisch enthalt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

Endokrinschadliche Eigenschaften
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von = 0,1%.

Anmerkungen

Verwendete Methoden zur Bewertung der Information zum Zwecke der Einstufung:
-Berechnungsmethode.
-Ubertragungsgrundsatz (,bridging”) "Im Wesentlichen ahnliche Gemische".

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

341

Stoffe
Nicht relevant (Gemisch)
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3.2

Gemische

Beschreibung des Gemischs
Dieses Produkt entspricht keinem Kriterium fur die Einstufung in eine Gefahrenklasse gemafd GHS.

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1

4.2

4.3

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Verunglickten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.
Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas Gber den Mund verabreichen. Bei Be-
wusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und &rztlichen Rat einholen. Betroffenen ruhig
lagern, zudecken und warm halten. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Bei Herzstillstand sofort Herz-Lungen-
Wiederbelebung durchfihren.

Nach Inhalation

Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen. Bei unregelmaRiger Atmung
oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-MaRnahmen einleiten. Bei Auftreten von Be-
schwerden oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

Nach Kontakt mit der Haut

Lose Partikel von der Haut abbursten. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Bei Beriihrung mit der Haut sofort ab-
waschen mit viel Wasser und Seife. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreizung: arztlichen Rat einholen/arzt-
liche Hilfe hinzuziehen.

Nach Beruhrung mit den Augen
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter aussptilen. Bei Augenkontakt die Augen bei
gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spilen, dann sofort Augenarzt konsultieren. Unverletztes Auge
schutzen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeifihren. Bei Erbre-
chen Aspirationsgefahr beachten. Bei Unwohlsein Arzt anrufen.

Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Folgende Symptome kénnen auftreten:. Atembeschwerden. Kopfschmerzen. Unwohlsein. Schwindel. Symptome
kénnen auch erst viele Stunden nach der Exposition auftreten.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
es liegen keine Daten vor

ABSCHNITT 5: MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1

5.2

5.3

Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Feuerldschpulver, Sand, Schaum, Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Loschmittel
Wasser im Vollstrahl, Wasser, Wasser im Uberschuss, Spriihwasser

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Abgelagerter brennbarer Staub beinhaltet ein erhebliches Explosionspotenzial.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2), Phosphoroxide (PxOy)

Hinweise fiir die Brandbekampfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Léschmalinahmen auf die Umgebung abstimmen. Brandbekdampfung
mit Ublichen VorsichtsmaRnahmen aus angemessener Entfernung. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln.
Léschwasser nicht in Kanale und Gewasser gelangen lassen. Zum Schutz von Personen und zur Kihlung von Behal-
tern im Gefahrenbereich Wasserspruhstrahl einsetzen. Wenn gefahrlos moglich, unbeschadigte Behalter aus der Ge-
fahrenzone entfernen.
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ABSCHNITT 6: MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1

6.2

6.3

6.4

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Nicht flr Notfalle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. Vorgeschriebene persénliche
Schutzausristung verwenden. Alle Zindquellen entfernen, wenn gefahrlos méglich. Bei Einwirkungen von Dampfen,
Stauben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerat zu tragen. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/ver-
schuttetes Produkt. Fur Frischluft sorgen.
Einsatzkrafte
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerat zu tragen. Geeignetes Mate-
rial fir die personliche Schutzkleidung. NBR: Acrylnitril-Butadien-Kautschuk. Ungeeignetes Material:. IIR: Butylkau-
tschuk, Isobuten-Isopren-Kautschuk. NR: Naturkautschuk, Latex. CR: Chloropren (Chlorbutadien)-Kautschuk.
Geeignetes Material fur die persdnliche Schutzkleidung
NBR: Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

UmweltschutzmaRRnahmen

Sicherstellen, dass Leckagen zurtickgehalten werden kénnen, z. B. mit Hilfe von Auffangwannen oder tiefergelegten
Bereichen. Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes
Waschwasser zurtckhalten und entsorgen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Hinweise wie verschittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Abdecken der Kanalisationen, Mechanisch aufnehmen

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschitten erfolgen kann
Mechanisch aufnehmen.

Weitere Angaben betreffend Verschitten und Freisetzung
In geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich beliften.

Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8. Unvertragli-
che Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

71

7.2

SchutzmaRBnahmen zur sicheren Handhabung

Empfehlungen

Bei bestimmungsgemaRer Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf. Kontakt mit Haut,
Augen und Kleidung vermeiden. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Fir Frischluft sorgen. Bei unzureichender Beltftung
Atemschutz tragen.

- MaBnahmen zur Verhinderung von Branden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Keine besonderen BrandschutzmaRnahmen erforderlich. Verwendung einer értlichen und generellen Liftung. MaR-
nahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden. Dieses Material ist
brennbar und kann durch Hitze, Funken, Flammen oder andere Zindquellen (z.B. statische Elektrizitat, Zindflammen,
mechanische/elektrische Ausriistung) entziindet werden. Behélter und zu befiillende Anlage erden.

- Spezifische Hinweise/Angaben

Staubablagerungen kénnen sich auf allen Ablagerungsflachen in einem Betriebsraum ansammeln. Das Produkt ist in
der angelieferten Form nicht staubexplosionsfahig; jedoch fihrt die Anreicherung von Feinstaub zur Staubexplosions-
gefahr. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor
dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausristung ablegen. Be-
wahren Sie Speisen und Getrdnke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie fir Chemikalien keine GefaRe,
die Ublicherweise flr die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futter-
mitteln fernhalten.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten
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Begegnung von Risiken nachstehender Art

- Explosionsfahige Atmospharen
Beseitigung von Staubablagerungen.

- Unvertragliche Stoffe oder Gemische

- Nicht mischen mit
Oxidationsmittel

- Anforderungen an die Bellftung

Verwendung einer 6rtlichen und generellen Liftung.

- Spezielle Anforderungen an Lagerrdume oder -behalter

FulRbéden sollten undurchlassig, flissigkeitsresistent und leicht zu reinigen sein. Sicherstellen, dass Leckagen zurtick-
gehalten werden kénnen, z. B. mit Hilfe von Auffangwannen oder tiefergelegten Bereichen. Schéchte und Kanale sind
gegen das Eindringen des Produktes zu schiitzen. Nur im Originalbehalter aufbewahren. Behalter vor Beschadigung
schiutzen. Ausreichende Lagerraumbeliftung sicherstellen.

- Lagertemperatur

- Maximale Lagerdauer

- Lagerklasse (LGK) - TRGS 510

7.3

Spezifische Endanwendungen

Fir einen allgemeinen Uberblick siehe Abschnitt 16.

minimale Lagerungstemperatur: 5 °C

maximale Lagerungstemperatur: 40 °C
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schiitzen
Vor Hitze schitzen

technisches Merkblatt beachten

LGK 11 (brennbare Feststoffe)

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1

Zu tberwachende Parameter

Grenzwerte fur die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Land Arbeitsstoff CAS-Nr. |Identi-| SMW SMwW KZW KZW Mow Mow Hin- | Quelle
fikator| [ppm] |[[mg/m3]| [ppm] [[mg/m3]| [ppm] |[[mg/m3]| weis
DE Allgemeiner MAK 4 i DFG
Staubgrenzwert
DE Allgemeiner AGW 10 20 Y, i TRGS
Staubgrenzwert 900
DE Allgemeiner AGW 1,25 2,5 Y, r TRGS
Staubgrenzwert 900
DE Allgemeiner MAK 0,3 2,4 r, ex-uf-| DFG
Staubgrenzwert dust
(granulare biobe-
standige Staube,
GBS)
DE | WeiBes Mineraldl | 8042-47-5 | AGW 5 20 r,Y TRGS
(Erdol) 900
DE Weilol, pharma- | 8042-47-5 | MAK 5 20 r DFG
zeutisch
Hinweis
ex-uf-dust  ausgenommen sind ultrafeine Partikel
i einatembare Fraktion
Kzw Kurzzeitwert (Grenzwert fir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Uberschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Mi-
nuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)
Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht Uberschritten werden soll (ceiling value)
r alveolengangige Fraktion
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fiir Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet fir einen

Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)
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Hinweis

Y ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes
(BGW) nicht befluirchtet zu werden

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Generelle Luftung.

Individuelle SchutzmalBhahmen (persdnliche Schutzausristung)

Technische MaBnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz personli-
cher Schutzausristungen.

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Hautschutz

- Handschutz
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 geprifter Chemikalienschutzhandschuh. Durch-
dringungszeit (maximale Tragezeit). 4 h. NBR: Acrylnitril-Butadien-Kautschuk. Dicke des Handschuhmaterials. 0,12
mm. Hinweise des Herstellers beachten. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten
Schutzhandschuhe fir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren. Ungeeignetes Material:.
Butylkautschuk. NR (Naturkautschuk, Naturlatex). CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk).

- Sonstige Schutzmalinahmen
Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird emp-
fohlen. Nach Gebrauch Hande grindlich waschen.

Atemschutz
Normalerweise kein persénlicher Atemschutz notwendig. Bei unzureichender Bellftung Atemschutz tragen. Partikel-
filtergerat (EN 143).

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation
oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

8.2.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pau-

sen und bei Arbeitsende Hande waschen. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand fest

Farbe weild

Geruch charakteristisch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt >240 °C

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich | >250 °C

Entzindbarkeit dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht
entzundbar

Untere und obere Explosionsgrenze zu dieser Eigenschaft liegen keine Informatio-
nen vor

Flammpunkt >200 °C

Zindtemperatur nicht bestimmt

Zersetzungstemperatur nicht relevant
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9.2

<

pH-Wert

nicht anwendbar

Kinematische Viskositat

nicht relevant

Loslichkeit(en)

nicht bestimmt

erteilungskoeffizient

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert)

keine Information verfigbar

Dampfdruck

nicht bestimmt

Dichte und/oder relative Dichte

Dichte

ca. 0,94 9/, bei 25 °C

Relative Dampfdichte

nicht relevant (fest)

Partikeleigenschaften

es liegen keine Daten vor

Hydrocarbons)

MOSH (Mineral Qil Saturated Hydrocarbons) >25-75%
MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) <1 ppm
POSH (Polyolefinic Oligomeric Saturated <1 ppm

Sonstige Angaben

Angaben uber physikalische Gefahrenklassen

Gefahrenklassen gemal GHS (physikalische Ge-
fahren): nicht relevant

Sonstige sicherheitstechnische KenngréfRen

es liegen keine zusatzlichen Angaben vor

ABSCHNITT 10: STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Reaktivitat

Dieses Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen nicht reaktiv. Bezuglich Unvertraglichkeiten: siehe un-
ten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unvertragliche Materialien".

Chemische Stabilitat

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

Méoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen

Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.

Hinweise wie Brande oder Explosionen vermieden werden kénnen

Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsfahig; jedoch fuhrt die Anreicherung von Feinstaub zur

Staubexplosionsgefahr.

Unvertragliche Materialien
Sauren, Oxidationsmittel

Deutschland: de
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10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Vernunftigerweise zu erwartende, gefahrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschitten und
Erwarmung entstehen, sind nicht bekannt. Gefdahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Es liegen keine Prufdaten fur das komplette Gemisch vor.

Einstufungsverfahren
Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsformel).

Einstufung geman GHS (1272/2008/EG, CLP)
Dieses Gemisch erfullt nicht die Kriterien fur die Einstufung gemaf3 der Verordnung Nr. 1272/2008/EG.

Akute Toxizitat

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.
GHS der Vereinten Nationen, Anhang 4: Kann bei Kontakt mit der Haut oder Einatmen schadlich sein.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Ist nicht als hautatzend/-reizend einzustufen.

Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Ist nicht als schwer augenschadigend oder augenreizend einzustufen.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.

Keimzellmutagenitat

Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.
Karzinogenitat

Ist nicht als karzinogen einzustufen.

Reproduktionstoxizitat
Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

Aspirationsgefahr
Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.

Endokriner Disruptor mit Wirkung auf die menschliche Gesundheit
Ist nicht als endokriner Disruptor mit Wirkung auf die menschliche Gesundheit eingestuft.

11.2 Angaben tber sonstige Gefahren
Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1 Toxizitat

Gemal3 1272/2008/EG: Ist nicht als gewassergefahrdend einzustufen.
Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV): WGK 1, schwach wassergefahrdend
(Deutschland)
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(Akute) aquatische Toxizitat

Endpunkt Wert Spezies Methode Expositions-
dauer
LC50 >100 M9y, Zebrabarbling 96 h
EC50 >100 M9y, Daphnia magna 48 h
EC50 >100 M9y, Alge 72 h

(Chronische) aquatische Toxizitat

Endpunkt Wert Spezies Methode Expositions-
dauer
NOEC >100 M9y, Alge 72 h

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Daten verfligbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten verfligbar.

12.4 Mobilitét im Boden
Es sind keine Daten verfiigbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von > 0,1%.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von = 0,1%.

12.7 Andere schadliche Wirkungen
Es sind keine Daten verflgbar.

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

FUr die Entsorgung Uber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen
einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Abfallbehandlung von Behaltern/Verpackungen

Unter Beachtung behdordlicher Vorschriften einer chemisch/physikalischen Behandlungsanlage zufthren. Nicht kon-
taminierte Verpackungen mussen wiederverwendet oder stofflich verwertet werden. Nicht reinigungsfahige Ver-
packungen sind zu entsorgen. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. Der Abfall ist bis zu ei-
ner Verwertung getrennt von anderen Abfallarten zu halten. Die Abfallschlisselnummer ist in Absprache mit dem
Entsorger oder der zustandigen Behdrde zu ermitteln. Vorschlagsliste fir Abfallschlissel/Abfallbezeichnungen ge-
mal EAKV. Abfallschlussel Produkt. 120112*. Abfallschlussel Verpackung. 150110%.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlagigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von
den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer unterliegt nicht den Transportvorschriften
14.2 Ordnungsgemaflie UN-Versandbezeichnung nicht relevant

14.3 Transportgefahrenklassen keine

14.4 Verpackungsgruppe nicht bestimmt
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14.5 Umweltgefahren nicht umweltgefahrdend gemaR den Gefahrgut-
vorschriften

14.6 Besondere VorsichtsmafBnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemal IMO-Instrumenten
Die Fracht wird nicht als Massengut befordert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beférderung gefahrlicher Giiter auf Stra3e, Schiene oder Binnenwasserstra3en (ADR/RID/ADN)
- Zusatzliche Angaben
Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und ADN.

Internationaler Code fiir die Beférderung geféhrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG) -
Zusatzliche Angaben

Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG.

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusatzliche Angaben
Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-IATA.

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur
den Stoff oder das Gemisch

Einschlagige Bestimmungen der Europaischen Union (EU)

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
kein Bestandteil ist gelistet

Seveso Richtlinie

2012/18/EU (Seveso III)

Nr. Gefahrlicher Stoff/Gefahrenkategorien Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwen- Anm.
dung in Betrieben der unteren und oberen
Klasse

nicht zugeordnet

Richtlinie tiber Industriemissionen (IE-Richtlinie)

VOC-Gehalt <3%

Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgerdten (RoHS)

kein Bestandeteil ist gelistet

Verordnung uber die Schaffung eines Europdischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)
kein Bestandeteil ist gelistet

Verordnung uber persistente organische Schadstoffe (POP)
kein Bestandeteil ist gelistet

Nationale Vorschriften (Deutschland)
Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
Wassergefahrdungsklasse (WGK) 1 schwach wassergefahrdend
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Hompressol

Schmierstoffe « Schmiertechnik

Uberarbeitet am: 19.05.2025

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

Nummer Stoffgruppe Klasse Konz. Massenstrom | Massenkonzen-| Hinweis
tration
5.2.1 Gesamtstaub 5-<10 0,2 k97, 20 M9/ 2)
Gew.-%
5.2.5 organische Stoffe >25 Gew.-% 0,5 X9/, 50 M9/ 3)
Hinweis

2) auch bei Einhaltung oder Unterschreitung eines Massenstroms von 0,20 kg/h darf im Abgas die Massenkonzentration 0,15 g/m3
nicht Uberschritten werden. Bei Emissionsquellen, die den Massenstrom 0,40 kg/h Uberschreiten, darf im Abgas die Massenkon-

zentration 10 mg/m3 nicht Gberschritten werden

3) der Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m3 darf, jeweils angegeben als Gesamtkohlenstoff, insgesamt

nicht Uberschritten werden (ausgenommen staubférmige organische Stoffe)

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsheweglichen Behaltern (TRGS 510) (Deutschland)

Lagerklasse (LGK) 11 (brennbare Feststoffe)
Nationale Verzeichnisse

Land Verzeichnis Status

AU AIIC alle Bestandteile sind gelistet
CA DSL alle Bestandeteile sind gelistet
CA NDSL nicht alle Bestandteile sind gelistet
CN IECSC alle Bestandteile sind gelistet
EU ECSI alle Bestandteile sind gelistet
EU REACH Reg. alle Bestandteile sind gelistet oder sind von der Listung ausgenommen
JP CSCL-ENCS alle Bestandteile sind gelistet
JP ISHA-ENCS nicht alle Bestandteile sind gelistet
KR KECI alle Bestandeteile sind gelistet
MX INSQ nicht alle Bestandteile sind gelistet
NZ NZIoC alle Bestandeteile sind gelistet
PH PICCS nicht alle Bestandteile sind gelistet
TR CICR nicht alle Bestandteile sind gelistet
T™W TCSI alle Bestandeteile sind gelistet
us TSCA alle Bestandteile sind gelistet (ACTIVE)

Legende

AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals

CICR Chemical Inventory and Control Regulation

CSCL-ENCS  List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI EG Stoffverzeichnis (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

INSQ National Inventory of Chemical Substances

ISHA-ENCS  Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NDSL Non-domestic Substances List (NDSL)

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

REACH Reg. REACH registrierte Stoffe

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

Deutschland: de
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Legende

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Abkirzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigati-
on intérieures (Europdisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter
auf Binnenwasserstralien)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Ubereinkommen tber
die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der StraRe)
AGW Arbeitsplatzgrenzwert
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlissel,
der CAS Registry Number)
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, La-
belling and Packaging) von Stoffen und Gemischen
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Prifung gesund-
heitsschadlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport gefdhrlicher Guter,
siehe IATA/DGR
EC50 Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration ei-
nes gepruiften Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf das Wachstum) in einem gegebenen Zeitraum um 50 %
andert
ED Endokriner Disruptor
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europaisches Verzeichnis der auf dem
Markt vorhandenen chemischen Stoffe)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europaische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes Sy-
stem zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport gefahrli-
cher Guter im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher
Guter mit Seeschiffen)
Kzw Kurzzeitwert
LC50 Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines gepruften Stof-
fes, die in einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalitdt von 50 % fihrt
LGK Lagerklasse gemaR TRGS 510, Deutschland
Mow Momentanwert
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
NOEC No Observed Effect Concentration (hdchste geprufte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wir-
kung)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
ppm Parts per million (Teile pro Million)
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulas-
sung und Beschrankung chemischer Stoffe)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung
fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter)
SMwW Schichtmittelwert
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Deutschland)
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
\'el Volatile Organic Compounds (fliichtige organische Verbindungen)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and
Packaging) von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2020/878/EU.
Beforderung gefahrlicher Guter auf StraRe, Schiene oder Binnenwasserstralen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code
fur die Befoérderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air trans-
port (IATA) (Regelwerk fur den Transport gefahrlicher Guter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prufergebnissen des Gemi-
sches.

Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbe-
standteilen (Additivitatsformel).

16.6 Zusétzliche Angaben

Heavy Metal Regulations

Based on our knowledge of the raw materials and processes of this product we have reviewed compliance with the EU
Directives on Packaging Waste (94/62/EEC), End-of-life Vehicles (2000/53/EEC) and Restriction of Hazardous Substan-
ces (RoHS) (2011/65/EU and 2015/863/EU). If it is not intentionally added during the production process it would not
be known to be a reaction by-product nor would it be /expected to be present in the final product at more than trace
levels.

Conflict Minerals

This product does not contain conflict minerals nor are conflict minerals used for production of this product or in any
other case.

(EU) 2019/1021 Persistent organic pollutants (POP) and (EU) 1005/2009 Ozone depleting substances

No POP- or Ozone depleting substances are added intentionally within the production process nor are processed raw
materials know to contain any POP- or Ozone depleting substances.

(EU) 1169/2011 Allergens and 2001/18/EC GMO

Based on our knowledge of the raw materials and processes of this product allergens as described in (EU) 1169/2011
and genetically modified organisms (GMO) are not contained within this product or in amounts lower than the detecti-
on limit of current available measurement methods.

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschlieR3-
lich fir dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlie3lich fir dieses vorgesehen.
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                     lose Partikel von der Haut abbürsten
                
                 
                     Haut mit Wasser abwaschen/duschen
                
                 
                     bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife
                
                 
                     kontaminierte Kleidung ausziehen
                
                 
                     bei Hautreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen
                
                 
                     eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen
                
                 
                     Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren
                
                 
                     Unverletztes Auge schützen
                
                 
                     Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist)
                
                 
                     KEIN Erbrechen herbeiführen
                
                 
                     bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten
                
                 
                     bei Unwohlsein Arzt anrufen
                
            
             
             
        
         
             
                 
                     Feuerlöschpulver
                
                 
                     Sand
                
                 
                     Schaum
                
                 
                     Kohlendioxid (CO2)
                
                 
                     Wasser im Vollstrahl
                
                 
                     Wasser
                
                 
                     Wasser im Überschuss
                
                 
                     Sprühwasser
                
            
             
                 Kohlenmonoxid (CO)
            
             
                 Kohlendioxid (CO2)
            
             
                 Phosphoroxide (PxOy)
            
        
         
         
             
        
         
             
                 
                     
                         Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig
                    
                     
                         bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen
                    
                     
                         Partikelfiltergerät (EN 143)
                    
                
                 
                     
                         Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
                    
                
                 
                     
                         geeignete Schutzhandschuhe tragen
                    
                     
                         geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutzhandschuh
                    
                     
                         Durchdringungszeit (maximale Tragezeit)
                    
                     
                         4 h
                    
                     
                         NBR: Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
                    
                     
                         Dicke des Handschuhmaterials
                    
                     
                         0,12 mm
                    
                     
                         Hinweise des Herstellers beachten
                    
                     
                         es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären
                    
                     
                         Ungeeignetes Material:
                    
                     
                         Butylkautschuk
                    
                     
                         NR (Naturkautschuk, Naturlatex)
                    
                     
                         CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk)
                    
                
                 
                     
                         Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen
                    
                     
                         vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen
                    
                     
                         nach Gebrauch Hände gründlich waschen
                    
                
            
        
         
             
                 
                     fest
                
                 
                     weiß
                
                 
                 
                     charakteristisch
                
            
             
                 
                     
                         
                             nicht anwendbar
                        
                    
                
                 
                     
                         
                             gt
                             240
                             °C
                        
                    
                
                 
                     
                         
                             gt
                             250
                             °C
                        
                    
                
                 
                     
                         
                             gt
                             200
                             °C
                        
                    
                
                 
                     
                         
                             zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor
                        
                    
                     
                         
                             zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor
                        
                    
                     
                         
                             zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor
                        
                    
                     
                         
                             zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor
                        
                    
                
                 
                     
                         nicht bestimmt
                    
                
                 
                     
                         
                             0.94
                             g/cm3
                        
                         
                             ca.
                        
                         
                             25
                             °C
                        
                    
                
                 
                     
                         
                             keine Information verfügbar
                        
                    
                
                 
                     
                         nicht bestimmt
                    
                
                 
                     
                         nicht relevant
                    
                
                 
                     
                         
                             nicht relevant
                        
                    
                
            
             
             
        
         
         
             
                 
                     
                         ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen
                    
                     
                         ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen
                    
                     
                         ist nicht als karzinogen einzustufen
                    
                     
                         ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen
                    
                     
                         ist nicht als akut toxisch einzustufen
                    
                     
                         GHS der Vereinten Nationen, Anhang 4
                    
                     
                         kann bei Kontakt mit der Haut oder Einatmen schädlich sein
                    
                     
                         ist nicht als hautätzend/-reizend einzustufen
                    
                     
                         ist nicht als schwer augenschädigend oder augenreizend einzustufen
                    
                
            
        
         
             
                 
                     
                         Acute
                         
                             gt
                             100
                             mg/l
                        
                         LC50
                         
                             96
                             h
                        
                         
                             
 Zebrabärbling
                            
                        
                    
                     
                         Acute
                         
                             gt
                             100
                             mg/l
                        
                         EC50
                         
                             72
                             h
                        
                         
                             
 Alge
                            
                        
                    
                     
                         Chronic
                         
                             gt
                             100
                             mg/l
                        
                         NOEC
                         
                             72
                             h
                        
                         
                             
 Alge
                            
                        
                    
                
            
             
                 
            
             
        
         
             
                 
            
             
                 bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen
            
             
                 Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann
            
        
         
             false
             
                 
                     unterliegt nicht den Transportvorschriften
                
            
             
                 
            
             
                 
            
             
             
                 false
            
             
                 
            
        
         
             
                 
                     
                
            
             
                 
                     
                         1
                         
                             schwach wassergefährdend
                        
                    
                     LGK 11
                
            
        
         
    


